
Staatsvertrag zwischen der BRD und der DDR über die
Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
(18. Mai 1990)

Kurzbeschreibung

Zur Regelung der Bedingungen für einen Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft beschließen die
Regierungen von DDR und BRD einen Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion, der die Modalitäten der Einführung der DM spezifiziert, die Bestimmungen über die
Währungs- und Wirtschaftsunion erläutert und die Erhaltung der Sozialleistungen garantiert.

Quelle

Die Hohen Vertragschliessenden Seiten

Dank der Tatsache, daß in der Deutschen Demokratischen Republik im Herbst 1989 eine friedliche und
demokratische Revolution stattgefunden hat,

entschlossen, in Freiheit die Einheit Deutschlands in einer europäischen Friedensordnung alsbald zu
vollenden,

in dem gemeinsamen Willen, die Soziale Marktwirtschaft als Grundlage für die weitere wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung mit sozialem Ausgleich und sozialer Absicherung und Verantwortung
gegenüber der Umwelt auch in der Deutschen Demokratischen Republik einzuführen und hierdurch die
Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer Bevölkerung stetig zu verbessern,

ausgehend von dem beiderseitigen Wunsch, durch die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und
Sozialunion einen ersten bedeutsamen Schritt in Richtung auf die Herstellung der staatlichen Einheit
nach Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland als Beitrag zur europäischen
Einigung unter Berücksichtigung der Tatsache zu unternehmen, daß die äußeren Aspekte der
Herstellung der Einheit Gegenstand der Gespräche mit den Regierungen der Französischen Republik, der
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
und der Vereinigten Staaten von Amerika sind,

in der Erkenntnis, daß mit der Herstellung der staatlichen Einheit die Entwicklung föderativer Strukturen
in der Deutschen Demokratischen Republik einhergeht,

in dem Bewußtsein, daß die Regelungen dieses Vertrages die Anwendung des Rechts der Europäischen
Gemeinschaft nach Herstellung der staatlichen Einheit gewährleisten sollen –

sind übereingekommen, einen Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion
mit den nachfolgenden Bestimmungen zu schließen:

Kapitel 1: Grundlagen

Artikel 1: Gegenstand des Vertrages

(1) Die Vertragsparteien errichten eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion.



 

(2) Die Vertragsparteien bilden beginnend mit dem 1. Juli 1990 eine Währungsunion mit einem
einheitlichen Währungsgebiet und der Deutschen Mark als gemeinsamer Währung. Die Deutsche
Bundesbank ist die Währungs- und Notenbank dieses Währungsgebiets. Die auf Mark der Deutschen
Demokratischen Republik lautenden Verbindlichkeiten und Forderungen werden nach Maßgabe dieses
Vertrags auf Deutsche Mark umgestellt.

(3) Grundlage der Wirtschaftsunion ist die Soziale Marktwirtschaft als gemeinsame Wirtschaftsordnung
beider Vertragsparteien. Sie wird insbesondere bestimmt durch Privateigentum, Leistungswettbewerb,
freie Preisbildung und grundsätzlich volle Freizügigkeit von Arbeit, Kapital, Gütern und Dienstleistungen;
hierdurch wird die gesetzliche Zulassung besonderer Eigentumsformen für die Beteiligung der
öffentlichen Hand oder anderer Rechtsträger am Wirtschaftsverkehr nicht ausgeschlossen, soweit
private Rechtsträger dadurch nicht diskriminiert werden. Sie trägt den Erfordernissen des
Umweltschutzes Rechnung.

(4) Die Sozialunion bildet mit der Währungs- und Wirtschaftsunion eine Einheit. Sie wird insbesondere
bestimmt durch eine der Sozialen Marktwirtschaft entsprechende Arbeitsrechtsordnung und ein auf den
Prinzipien der Leistungsgerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs beruhendes umfassendes System der
sozialen Sicherung.

Artikel 2: Grundsätze

(1) Die Vertragsparteien bekennen sich zur freiheitlichen, demokratischen, föderativen, rechtsstaatlichen
und sozialen Grundordnung. Zur Gewährleistung der in diesem Vertrag oder in Ausführung dieses
Vertrages begründeten Rechte garantieren sie insbesondere die Vertragsfreiheit, Gewerbe-,
Niederlassungs- und Berufsfreiheit, die Freizügigkeit von Deutschen in dem gesamten Währungsgebiet,
die Freiheit, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu
bilden sowie nach Maßgabe der Anlage IX das Eigentum privater Investoren an Grund und Boden sowie
an Produktionsmitteln.

(2) Entgegenstehende Vorschriften der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik über die
Grundlagen ihrer bisherigen sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung werden nicht mehr
angewendet. […]

Kapitel II: Bestimmungen über die Währungsunion

Artikel 10: Voraussetzungen und Grundsätze

(1) Durch die Errichtung einer Währungsunion zwischen den Vertragsparteien ist die Deutsche Mark
Zahlungsmittel, Rechnungseinheit und Wertaufbewahrungsmittel im gesamten Währungsgebiet. Zu
diesem Zweck wird die geldpolitische Verantwortung der Deutschen Bundesbank als alleiniger
Emissionsbank dieser Währung auf das gesamte Währungsgebiet ausgeweitet. Das Recht zur Ausgabe
von Münzen obliegt ausschließlich der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Die Nutzung der Vorteile der Währungsunion setzt einen stabilen Geldwert für die Wirtschaft der
Deutschen Demokratischen Republik voraus, ebenso muß die Währungsstabilität in der Bundesrepublik
Deutschland gewährleistet bleiben. Die Vertragsparteien wählen deshalb Umstellungsmodalitäten, die
keine Inflationsimpulse im Gesamtbereich der Währungsunion entstehen lassen und gleichzeitig die
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Deutschen Demokratischen Republik stärken.

(3) Die Deutsche Bundesbank regelt durch den Einsatz ihrer Instrumente in eigener Verantwortung,
gemäß § 12 Bundesbankgesetz unabhängig von Weisungen der Regierungen der Vertragsparteien, den
Geldumlauf und die Kreditversorgung im gesamten Währungsgebiet mit dem Ziel, die Währung zu
sichern.



 

(4) Voraussetzung für die monetäre Steuerung ist, daß die Deutsche Demokratische Republik ein
marktwirtschaftliches Kreditsystem aufbaut. Dazu gehört ein nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen
operierendes Geschäftsbankensystem im Wettbewerb privater, genossenschaftlicher und öffentlich-
rechtlicher Banken, ein freier Geld- und Kapitalmarkt und eine nicht reglementierte Zinsbildung an den
Finanzmärkten. […]

(7) Die Deutsche Bundesbank übt die ihr nach diesem Vertrag und nach dem Gesetz über die Deutsche
Bundesbank zustehenden Befugnisse im gesamten Währungsgebiet aus. Sie errichtet zu diesem Zweck
eine Vorläufige Verwaltungsstelle in Berlin mit bis zu fünfzehn Filialen in der Deutschen Demokratischen
Republik, wozu die Betriebsstellen der Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik genutzt
werden.

Kapitel Ill.: Bestimmungen über die Wirtschaftsunion

Artikel 11: Wirtschaftspolitische Grundlagen

(1) Die Deutsche Demokratische Republik stellt sicher, daß ihre wirtschafts- und finanzpolitischen
Massnahmen mit der Sozialen Marktwirtschaft in Einklang stehen. Die Maßnahmen werden so getroffen,
daß sie im Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabilität des Preisniveaus, zu
einem hohen Beschäftigungsstand und zu außenwirtschaftlichem Gleichgewicht bei stetigem und
angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen.

(2) Die Deutsche Demokratische Republik schafft die Rahmenbedingungen für die Entfaltung der
Marktkräfte und der Privatinitiative, um den Strukturwandel, die Schaffung moderner Arbeitsplätze, eine
breite Basis aus kleinen und mittleren Unternehmen sowie freien Berufen und den Schutz der Umwelt zu
fördern. Die Unternehmensverfassung wird so gestaltet, daß sie auf den in Artikel 1 beschriebenen
Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft mit der freien Entscheidung der Unternehmen über Produkte,
Mengen, Produktionsverfahren, Investitionen, Arbeitsverhältnisse, Preise und Gewinnverwendung
beruht.

(3) Die Deutsche Demokratische Republik richtet ihre Politik unter Beachtung ihrer gewachsenen
außenwirtschaftlichen Beziehungen mit den Ländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe
schrittweise auf das Recht und die wirtschaftspolitischen Ziele der Europäischen Gemeinschaften aus.
[…]

Artikel 12: Innerdeutscher Handel

(1) Das zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Berliner Abkommen vom 20. September 1951 wird im
Hinblick auf die Währungs- und Wirtschaftsunion angepaßt. Der dort geregelte Verrechnungsverkehr
wird beendet und der Abschlußsaldo des Swing wird ausgeglichen. Bestehende Verpflichtungen werden
in Deutscher Mark abgewickelt.

(2) Die Vertragsparteien stellen sicher, daß Waren, die nicht Ursprungswaren der Bundesrepublik
Deutschland oder der Deutschen Demokratischen Republik sind, über die innerdeutsche Grenze in einem
zollamtlich überwachten Verfahren befördert werden. […]

Artikel 13: Außenwirtschaft

(1) Bei der Gestaltung des freien Außenwirtschaftsverkehrs trägt die Deutsche Demokratische Republik
den Grundsätzen eines freien Welthandels, wie sie insbesondere im Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommen (GATT) zum Ausdruck kommen, Rechnung. Die Bundesrepublik Deutschland wird zur
weiteren Integration der Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik in die Weltwirtschaft ihre
Erfahrungen umfassend zur Verfügung stellen.



 

(2) Die gewachsenen außenwirtschaftlichen Beziehungen der Deutschen Demokratischen Republik,
insbesondere bestehende vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Ländern des Rates für
Gegenseitige Wirtschaftshilfe, genießen Vertrauensschutz. Sie werden unter Berücksichtigung der
Gegebenheiten der Währungs- und Wirtschaftsunion und der Interessen aller Beteiligten fortentwickelt
sowie unter Beachtung marktwirtschaftlicher Grundsätze ausgebaut. Soweit erforderlich, werden
bestehende vertragliche Verpflichtungen von der Deutschen Demokratischen Republik im Einvernehmen
mit ihren Vertragspartnern an diese Gegebenheiten angepaßt.

(3) Zur Vertretung der außenwirtschaftlichen Interessen arbeiten die Vertragsparteien unter Beachtung
der Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaften eng zusammen. […]

Artikel 15: Agrar- und Ernährungswirtschaft

(1) Wegen der zentralen Bedeutung der Regelungen der Europäischen Gemeinschaften für die Agrar- und
Ernährungswirtschaft führt die Deutsche Demokratische Republik ein Preisstützungs- und
Außenschutzsystem entsprechend dem EG-Marktordnungssystem ein, so dass sich die
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise in der Deutschen Demokratischen Republik denen in der
Bundesrepublik Deutschland angleichen. Die Deutsche Demokratische Republik wird keine
Abschöpfungen und Erstattungen gegenüber den Europäischen Gemeinschaften einführen, soweit diese
entsprechend verfahren. […]

Artikel 16: Umweltschutz

(1) Der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie von
Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen ist besonderes Anliegen beider
Vertragsparteien. Sie lassen sich dabei von dem Vorsorge-, Verursacher- und Kooperationsprinzip leiten.
Sie streben die schnelle Verwirklichung einer deutschen Umweltunion an.

(2) Die Deutsche Demokratische Republik trifft Regelungen, die mit Inkrafttreten dieses Vertrages
sicherstellen, daß auf ihrem Gebiet für neue Anlagen und Einrichtungen die in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden Sicherheits- und Umwelt schutzanforderungen Voraussetzung für die Erteilung
umweltrechtlicher Genehmigungen sind. Für bestehende Anlagen und Einrichtungen trifft die Deutsche
Demokratische Republik Regelungen, die möglichst schnell zu entsprechenden Anforderungen führen.
[…]

Kapitel IV: Bestimmungen über die Sozialunion

Artikel 17: Grundsätze der Arbeitsrechtsordnung

In der Deutschen Demokratischen Republik gelten Koalitionsfreiheit, Tarifautonomie,
Arbeitskampfrecht, Betriebsverfassung, Unternehmensmitbestimmung und Kündigungsschutz
entsprechend dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; Näheres ergibt sich aus dem Gemeinsamen
Protokoll über die Leitsätze und den Anlagen 11 und 111.

Artikel 18: Grundsätze der Sozialversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik führt ein gegliedertes System der Sozialversicherung ein, für
das folgende Grundsätze gelten:

1. Die Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung werden jeweils durch
Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts unter der Rechtsaufsicht des Staates
durchgeführt.



 

2. Die Renten-, Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung einschließlich der Arbeitsförderung
werden vor allem durch Beiträge finanziert. Die Beiträge zur Renten-, Kranken- und
Arbeitslosenversicherung werden grundsätzlich je zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern
entsprechend den Beitragssätzen in der Bundesrepublik Deutschland und zur Unfallversicherung von
den Arbeitgebern getragen.

3. Lohnersatzleistungen orientieren sich an der Höhe der versicherten Entgelte. […]

Artikel 19: Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung

Die Deutsche Demokratische Republik führt ein System der Arbeitslosenversicherung einschließlich
Arbeitsförderung ein, das den Regelungen des Arbeitsförderungsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland entspricht. Dabei haben Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie berufliche
Bildung und Umschulung, besondere Bedeutung. Belange der Frauen und Behinderten werden
berücksichtigt. In der Übergangsphase werden Besonderheiten in der Deutschen Demokratischen
Republik Rechnung getragen. Die Regierungen beider Vertragsparteien werden beim Aufbau der
Arbeitslosenversicherung einschließlich Arbeitsförderung eng zusammenarbeiten.

Artikel 20: Rentenversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforderlichen Maßnahmen ein, um ihr Rentenrecht
an das auf dem Grundsatz der Lohn- und Beitragsbezogenheit beruhende Rentenversicherungsrecht der
Bundesrepublik Deutschland anzugleichen. Dabei wird in einer Übergangszeit von fünf Jahren für die
rentennahen Jahrgänge dem Grundsatz des Vertrauensschutzes Rechnung getragen.

(2) Die Rentenversicherung verwendet die ihr zur Verfügung stehenden Mittel ausschließlich zur Erfüllung
der ihr obliegenden Aufgaben bei Rehabilitation, Invalidität, Alter und Tod. Die bestehenden Zusatz- und
Sonderversorgungssysteme werden grundsätzlich am 1. Juli 1990 geschlossen. Bisher erworbene
Ansprüche und Anwartschaften werden in die Rentenversicherung überführt, wobei Leistungen aufgrund
von Sonderregelungen mit dem Ziel überprüft werden, ungerechtfertigte Leistungen abzuschaffen und
überhöhte Leistungen abzubauen. Die der Rentenversicherung durch die Überführung entstehenden
Mehraufwendungen werden ihr aus dem Staatshaushalt erstattet.

(3) Die Bestandsrenten der Rentenversicherung werden bei Umstellung auf Deutsche Mark auf ein
Nettorentenniveau festgesetzt, das bei einem Rentner mit 45 Versicherungsjahren/Arbeitsjahren, dessen
Verdienst jeweils dem volkswirtschaftlichen Durchschnittsverdienst entsprochen hat, 70 von Hundert
des durchschnittlichen Nettoarbeitsverdienstes in der Deutschen Demokratischen Republik beträgt. Bei
einer größeren oder geringeren Zahl von Versicherungsjahren/Arbeitsjahren ist der Prozentsatz
entsprechend höher oder niedriger.

Basis für die Berechnung des Anhebungssatzes der individuell bezogenen Renten ist die nach
Zugangsjahren gestaffelte Rente eines Durchschnittsverdieners in der Deutschen Demokratischen
Republik, der von seinem Einkommen neben den Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung volle Beiträge
zur freiwilligen Zusatzversicherung der Deutschen Demokratischen Republik gezahlt hat. Soweit
hiernach eine Anhebung nicht erfolgt, wird eine Rente in Deutscher Mark gezahlt, die der Höhe der
früheren Rente in Mark der Deutschen Demokratischen Republik entspricht. Die Hinterbliebenenrenten
werden von der Rente abgeleitet, die der Verstorbene nach der Umstellung erhalten hätte.

(4) Die Renten der Rentenversicherung werden entsprechend der Entwicklung der Nettolöhne und -
gehälter in der Deutschen Demokratischen Republik angepasst. […]

Artikel 21: Krankenversicherung



 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforderlichen Maßnahmen ein, um ihr
Krankenversicherungsrecht an das der Bundesrepublik Deutschland anzugleichen. […]

Artikel 22: Gesundheitswesen

[…]

(2) Neben der vorläufigen Fortführung der derzeitigen Versorgungsstrukturen, die zur Aufrechterhaltung
der medizinischen Versorgung der Bevölkerung notwendig ist, wird die Deutsche Demokratische
Republik schrittweise eine Veränderung in Richtung des Versorgungsangebots der Bundesrepublik
Deutschland mit privaten Leistungserbringern vornehmen, insbesondere durch Zulassung
niedergelassener Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sowie selbständig tätiger Erbringer von Heil- und
Hilfsmitteln und durch Zulassung privater und frei-gemeinnütziger Krankenhausträger. […]

Artikel 23: Renten der Unfallversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforderlichen Maßnahmen ein, um ihr
Unfallversicherungsrecht an das der Bundesrepublik Deutschland anzugleichen. […]

Artikel 24: Sozialhilfe

Die Deutsche Demokratische Republik führt ein System der Sozialhilfe ein, das dem Sozialhilfegesetz der
Bundesrepublik entspricht.

Artikel 25: Anschubfinanzierung

Soweit in einer Übergangszeit in der Arbeitslosenversicherung der Deutschen Demokratischen Republik
die Beiträge und in der Rentenversicherung der Deutschen Demokratischen Republik die Beiträge und
der Staatszuschuss die Ausgaben für die Leistungen nicht voll abdecken, leistet die Bundesrepublik
Deutschland an die Deutsche Demokratische Republik eine vorübergehende Anschubfinanzierung im
Rahmen der nach Artikel 28 zugesagten Haushaltshilfe.

Kapitel V: Bestimmungen über den Staatshaushalt und die Finanzen

1. Abschnitt: Staatshaushalt

Artikel 26:

Grundsätze für die Finanzpolitik der Deutschen Demokratischen Republik

(1) Die öffentlichen Haushalte in der Deutschen Demokratischen Republik werden von der jeweiligen
Gebietskörperschaft grundsätzlich in eigener Verantwortung unter Beachtung der Erfordernisse des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts aufgestellt. Ziel ist eine in die marktwirtschaftliche Ordnung
eingepaßte Haushaltswirtschaft. Die Haushalte werden in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Alle
Einnahmen und Ausgaben werden in den jeweiligen Haushaltsplan eingestellt.

(2) Die Haushalte werden den Haushaltsstrukturen der Bundesrepublik Deutschland angepaßt. Hierzu
werden, beginnend ab der Errichtung der Währungsunion mit dem Teilhaushalt 1990, aus dem
Staatshaushalt insbesondere die folgenden Bereiche ausgegliedert:

– der Sozialbereich, soweit er in der Bundesrepublik Deutschland ganz oder überwiegend beitrags- oder
umlagenfinanziert ist,

– die Wirtschaftsunternehmen durch Umwandlung in rechtlich und wirtschaftlich selbständige



 

Unternehmen,

– die Verkehrsbetriebe unter rechtlicher Verselbständigung,

– die Führung der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Post als Sondervermögen.

Die öffentlichen Wohnungsbaukredite werden substanzgerecht den Einzelobjekten zugeordnet.

(3) Die Gebietskörperschaften in der Deutschen Demokratischen Republik unternehmen bei Aufstellung
und Vollzug der Haushalte alle Anstrengungen zur Defizitbegrenzung. Dazu gehören bei den Ausgaben:

– der Abbau von Haushaltssubventionen, insbesondere kurzfristig für Industriewaren,
landwirtschaftliche Produkte und Nahrungsmittel, wobei für letztere autonome Preisstützungen
entsprechend den Regelungen der Europäischen Gemeinschaften zulässig sind, und schrittweise unter
Berücksichtigung der allgemeinen Einkommensentwicklung in den Bereichen des Verkehrs, der Energie
für private Haushalte und des Wohnungswesens,

– die nachhaltige Absenkung der Personalausgaben im öffentlichen Dienst,

– die Überprüfung aller Ausgaben einschließlich der ihnen zugrundeliegenden Rechtsvorschriften auf
Notwendigkeit und Finanzierbarkeit,

– die Strukturverbesserung des Bildungswesens sowie vorbereitende Aufteilung nach föderativer
Struktur (einschließlich Forschungsbereich).

Bei den Einnahmen erfordert die Defizitbegrenzung neben Maßnahmen des 2. Abschnitts dieses Kapitels
die Anpassung beziehungsweise Einführung von Beiträgen und Gebühren für öffentliche Leistungen
entsprechend den Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland.

(4) Es wird eine Bestandsaufnahme des volkseigenen Vermögens vorgenommen. Das volkseigene
Vermögen ist vorrangig für die Strukturanpassung der Wirtschaft und für die Sanierung des
Staatshaushalts in der Deutschen Demokratischen Republik zu nutzen.

Artikel 27:

(1) Die Kreditermächtigungen in den Haushalten der Gebietskörperschaften der Deutschen
Demokratischen Republik werden für 1990 auf 10 Milliarden Deutsche Mark und für 1991 auf 14
Milliarden Deutsche Mark begrenzt und im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen der
Bundesrepublik Deutschland auf die Ebenen verteilt. Für das Treuhandvermögen wird zur
Vorfinanzierung zu erwartender Erlöse aus seiner Verwertung ein Kreditermächtigungsrahmen für 1990
von 7 Milliarden Deutsche Mark und für 1991 von 10 Milliarden Deutsche Mark festgelegt. Der
Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland kann bei grundlegend veränderten
Bedingungen eine Überschreitung der Kreditobergrenzen zulassen.

(2) Die Aufnahme von Krediten und das Einräumen von Ausgleichsforderungen erfolgen im
Einvernehmen zwischen dem Minister der Finanzen der Deutschen Demokratischen Republik und dem
Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik Deutschland. Gleiches gilt für die Übernahme von
Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen sowie für die Summe der in den Haushalten
auszubringenden Verpflichtungsermächtigungen.

(3) Nach dem Beitritt wird die aufgelaufene Verschuldung des Republikhaushalts in dem Umfang an das
Treuhandvermögen übertragen, soweit sie durch die zu erwartenden künftigen Erlöse aus der
Verwertung des Treuhandvermögens getilgt werden kann. Die danach verbleibende Verschuldung wird je
zur Hälfte auf den Bund und die Länder, die sich auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik



 

neu gebildet haben, aufgeteilt. Von den Ländern und Gemeinden aufgenommene Kredite verbleiben bei
diesen.

Artikel 28: Finanzzuweisungen der Bundesrepublik Deutschland

(1) Die Bundesrepublik Deutschland gewährt der Deutschen Demokratischen Republik zweckgebundene
Finanzzuweisungen zum Haushaltsausgleich für das 2. Halbjahr 1990 von 22 Milliarden Deutsche Mark
und für 1991 von 35 Milliarden Deutsche Mark. Außerdem werden gemäß Artikel 25 zu Lasten des
Bundeshaushalts als Anschubfinanzierung für die Rentenversicherung 750 Millionen Deutsche Mark für
das 2. Halbjahr 1990 sowie für die Arbeitslosenversicherung 2 Milliarden Deutsche Mark für das 2.
Halbjahr 1990 und 3 Milliarden Deutsche Mark für 1991 gezahlt. Die Zahlungen erfolgen bedarfsgerecht.

(2) Die Vertragsparteien stimmen darin überein, daß die gemäß Artikel 18 des Abkommens vom 17.
Dezember 1971 über den Transitverkehr von zivilen Personen und Gütern zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Berlin (West) zu zahlende Transitpauschale mit Inkrafttreten dieses Vertrags entfällt.
Die Deutsche Demokratische Republik hebt die Vorschriften über die in diesem Abkommen sowie in dem
Abkommen vom 31. Oktober 1979 über die Befreiung von Straßenfahrzeugen von Steuern und Gebühren
geregelten Gebühren mit Wirkung für die beiden Vertragsparteien auf. In Abänderung der Vereinbarung
vom 5. Dezember 1989 vereinbaren die Vertragsparteien, daß ab dem 1. Juli 1990 keine Einzahlungen in
den Reise-Devisenfonds mehr geleistet werden. Über die Verwendung eines bei Einführung der
Währungsunion noch vorhandenen Betrags der Gegenwertmittel aus dem Reise-Devisenfonds wird
zwischen den Finanzministern der Vertragsparteien eine ergänzende Vereinbarung getroffen.

Artikel 29: Übergangsregelung im öffentlichen Dienst

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik gewährleistet unter Beachtung von Artikel 2
Absatz 1 Satz 1, dass in Tarifverträgen oder sonstigen Regelungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung
unter Beschränkung neuer dienstrechtlicher Vorschriften auf Übergangsregelungen die allgemeinen
wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse in der Deutschen Demokratischen Republik und die
Erfordernisse der Konsolidierung des Haushalts beachtet werden. Das Bundespersonalvertretungsgesetz
findet sinngemäß Anwendung.

2. Abschnitt: Finanzen

Artikel 30: Zölle und besondere Verbrauchsteuern

(1) Die Deutsche Demokratische Republik übernimmt schrittweise im Einklang mit dem Grundsatz in
Artikel 11 Absatz 3 der Europäischen Gemeinschaften einschließlich des Gemeinsamen Zolltarifs sowie
die besonderen Verbrauchsteuern nach Maßgabe der Anlage IV.

[…]

Quelle: Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 7 (1990), S. 862–77; abgedruckt in Volker
Gransow and Konrad Jarausch, Hrsg., Die Deutsche Vereinigung: Dokumente zu Bürgerbewegung,
Annäherung und Beitritt. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1991, S. 174–82.



 

Empfohlene Zitation: Staatsvertrag zwischen der BRD und der DDR über die Schaffung einer
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion (18. Mai 1990), veröffentlicht in: German History in
Documents and Images,
<https://germanhistorydocs.org/de/ein-neues-deutschland-1990-2023/ghdi:document-76>
[07.05.2024].

https://germanhistorydocs.org/de/ein-neues-deutschland-1990-2023/ghdi:document-76

